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\"'" ...., ...., ......... , "''''IWIIL'UH~y611 lJaUI'I"II~1I I"\llIClyen aes
Landes, die öffentliichen Zwecken dienen, list ein an
gemessener Tei,1 der Bausumme für die künsttertscbe
Ausgestaltung ZlU verwenden.

§4
AHgemeine Grundsätze der Fö~derung

(1) Bei der Gewährung der Förderung hat das
Land darauf ~u achten, daß hiedurch die Unabhängig
keit, Freiheit und Vtelfalt der kulturellen Tätigkeit in
'keiner WeIse beschnitten wird.

m) Uteratur
n) Medien.
0) Museumswesen
p) Mus1k
q) Schöpferische Fre~ze4tgestaltung

r) Volkskunst
s) Wissenschaft und Forschunq
t) Wissenschaft'ltches Archiv- und Bibliothekswesen

§ 3
Arten der Förderung

(1) Die Förderung der kulturellen Tätigkeit hat
[nsbesondere zu erto'lgen durch:
a) Gewährung von Subventionen (z. B. Druckkosten

zuschüsse, Stipendien, -Ehrengaben, Förderungs
'und Anerkennungspreise u. dgl.)

b) Gewährung von Annuitäten-, Zrnsen- und Kredit
kosteneuschüsssn sowie Obernahme von Ausfall
haftungen

c) Ausschrerbung und D·urchführtung von Wettbewer
ben

d) Vergabe von Aufträgen
e) Erwerb von Wel'lken 4<lultureller Bedeutung
f) DurchfÜhruog von kultureUen Veranstaltungen

'g) Beratung und Hilf.elelstung bei kulture11en Vorha
ben

h) Herausgabe von kulture"'en und wissenschaftli
chen Schriften

I) Herstellung von FtHmen, Diaposifrven, Fotorepro
duktionen und Tonträgern

'j) Orundl'agenforschrung auf dem Gebiet der Kultur
und Wissenschaft sowie deren Vermittlung

k) Erflich1,ung und Bereitstellung öffentlicher Gebäu
de und Einrichtungen (z. B. Kultur- und Bi'ldungs
zentren)

(2) Dle Förderung kann physlschen und juristi
schen Personen gewährt werden, die fGr das kultu
relle Leben von Bedeutung sind.

(3) Bel der Errichtung von bauhchen Anlagen des
Landes, die öffentliichen Zwecken dienen, list ein an-

Igemessener Tei,1 der Bausumme für die künsttertscbeIAusgestaltung:IJU verwenden.

I

vom zur Förderung der kulturellen
Tätigkeit (Burgenländlsches Kulturförderungsgesetz).

Der Landtag hat beschlossen:

§ 1
Förderung der 'kulturellen Tätigkeit

(1) Kultur ist d~e Gesamtheit der menschlichen
Bestrebungen, die Lebensbedingungen und Lebens
formen der Gese'llsch'aft nach ethischen, ästhetischen
und humanen Werten zu gestalten und zu verbessern.

(2) Das Land a,l's Träger von Privatrechten hat kul
turelle Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 zu fördern,
soweit sie im Interesse des Landes und selner Men
schen Iliegen. Es hat daher das '~u1tureNe Erbe der
Vergangenheit zu pflegen, das zeitgenössische kul
turelle Schaffen zu fördern, die schöpferische Selbst
entfaltung der Persönllichrkieit durch 'kulturel+e Betäti
'gung zu 'unterstützen, di'e kulturellen Enungenschaf
ten und Einrichtungen der Bevölkerung allgeme4n
zugäng'l'ich zu machen und das Verständnis für sie
zu wecken SOWte alle Bestrebungen zu 'unterstützen,
die der weiteren HumalJ1\isierung der GeseHschaft
dienen.

(3) Das kulturelle Schaffen lst freI. D·ie Ku;)tlurför
derung steUteinen Beitrag zur Sichertung dieser Frei
heit dar.

(4) Di'e KUlturförderung der Gemeinden ist eine
Angelegenheit !ihres ej.genen W'iltkuogsber-eiches. So
weit dte Bestimmungen dieses Gese~s für d~e För
derung im örtlichen Bereich in Betracht kommen,
stnd auch die Gemeinden als Träger von Privatrech
ten zu einer angemessenen ~ulturförderung verpflich
tet.

§2
Bereiche der Förderung

Im Sinne des § 1 sind li1nsbesondere zu fördern:
a) ~ulturelles AussteUungswesen
b) Betrieb kU'ltureHer Einrich~ungen

c) Bndende Kunst
d) Büchereiwesen
e) Darstel·lende Kunst
f) Denkmal- und Ortsbildpflege
0) Betneb KU'ITureHer clnrlChNJrigen
c) Bndende Kunst
d) Büchereiwesen
e) Darstel·lende Kunst
f) Denkmal- und Ortsbildpflege
g) Erwachsenenbildung und Kulturan1imation
h) Festspi'e~e

i) Film- und Fotowesen
j) Gedenktelern und Feste
k) Heimat- und Brauchfumspflege
I) Kulturaustausch
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(2) Der Förderungswerber muß Gewähr dafür bie
ten, daß er Über di,e zur Durchführung des zu fördern
den Vorhabens notwendlqen tachtlchen Vorausset
zunqen verfügt.

(3) Die Förderung kann für ein besonderes Vor
haben im Bereich der kulrorellen Tätigkeit oder für
die allgemeine Tätigkeit der Person octerEinrichtung
gegeben werden.

(4) Auf die Gewähl'\ung von Förderung sowie auf
eine bestimmte Art und Höhe der Förderung besteht
kein Rechtsanspruch.

(5) Durch die Förderung der kulturellen Betätigung
nach diesem Gesetz wird die Förderung der Kultur
durch andere öffentliche Förderungsträger sowie die
private Fördel'iungstätigkeit nicht berührt. Eine Ab
sti,mmung der Förderungsmaßnahmen 'mi,t solchen an
derer Förderungsträgar lst aber anzustreben.

§ 5

Kulturbeiräte

(1) Zur Iachltchen Beratung der Landesreqlsrunq
in den Angelegenheiten der Förderung der ku.Jturel
len TäNgk€'it w.ird 'beim Amt der Landesregierung je
ein Kufturbei,rat für folgende Bereiche eingerichtet:

a) Bildende Kunst
b) Mus'ik
c) Uteratur und darsteHende Kunst
d) ErwachsenenbHdung
e) Heimat- 'und Brauchtumspflege
f) Baukultur- und Ortsbildpflege

(2) Den Kulturbeiräten gehören acht in den im
Abs. 1 In. abis f genannten Bereichen tätige oder
sonst fathltch befähigte MitgHeder an. Diese Mitglie
der sind von der Landesregierung zu bestellen.

§ 6

Amtsdauer. Geschäftsführung

(1) Die Amtsdauer der im § 5 Abs. 2 genannten
M~1!gneder der Kulturbeiräte richtet sich nach der
Fun4<tionsdauer des Landtages. Die Mi~g'l'i'eder blei
ben jedoch auch nach Ablauf der Amtsdauer so lange
1m Amt, bis d·ie neuen Mitglieder bestellt worden
sind.

(2) Unbeschadet der Bestimmung des Alls. 1 schei
detein Mttg'lied der ~ulturbeiräte aus durch:

I1n Ämt, DIS cie neuen IVlngll'l~u't'lr Utl~L't'11l WUJUt111

sind.

(2) Unbeschadet der Bestimmung des Alls. 1 schei
detein Mttg'lied der ~ulturbeiräte aus durch:

a) Tod
b) Verzicht
c) Wkferruf der Bestellung

Der Verzicht lst dem Vorsitzenden schriftliich zu er
klären. Er w1·rd mit dem Einlangen der Erk'lärung
beim Vorsitzenden wirksam. Scheidet el1n MitgHed
aus, Ist für den Rest der Amtsdauer ein neues Mit
gNed zu bestelten .

(3) Die Mitg 'lfiedschaft zu den ~uJ1urobeiräten ist
ein Ehrenamt. Die Mitgliieder haben '9'egenüber dem
Land Anspruch auf Reisekostenvergütung und Reise..
zulage nach den für Landesbeamte der Dienstklas
se VI g,eltenden Vorschriften.

(4) Die erstmaüqe Einberufung der Kulturbeiräte
erfolgt durch das für k·U:lturelle Angelegenheiten zu
ständlqs MitgH'ed der Landesregierung. Bei dieser
Sitzung haben die Mitglieder aus ·ihrer MUte einen
Vorsttzenden und seinen SteHvertreter zu wählen.

(5) Die Einberufung der ~ulturbeiräte ob~,egt dem
Vorsitzenden. Sie sind nach Bedarf, mindestens je
doch einmal jährltch, einzuberufen.

(6) Ein Kulturbeirat !ist binnen zwei Wochen ein
zuberufen, wenn es m~ndestens die Hälfte seiner Mit
'gHeder unter Angabe der Gründe verlangt.

(7) Die Kulturbeiräte sind beschlußfähig, wenn
aUe Mit~li,eder ordnungsgemäß eingeJaden wurden
und der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sowie
rnlndestens die Hälfte der weiteren Mitgl'ieder an
wesend sind.

(8) Das nach der Geschäftsordnung der Landes
regoi'erung für kutturelle Angol'egeohedten zuständige
Mitg;~i'ed der Landesregierung sowJe der nach der Ge
schäftssinteUung des Amtes der Landesreg'.erung für
den jeweitigen Bereich (§ 5 Abs. 1) roständige Ab
teHungsvorstand 'sind berechtiogtl an den Sitzungen
der ~ulturbslräte teilzun~hmen.

(9) Das nach der Geschäftsordnung der Landes
reg:ierung zuständtge MltgHed der Landesregierung
sowie die nach der GeschäftseinteHung des Amtes
der Landesreg'lerung zuständlqen Abtei:lungsvorstän
ds sind ,i,n den Kui-turbetlräten nicM sti'mmber:echtigt.

(10) Dle Kulturbeiräte fassen lih re Beschlüsse mit
e~nfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitg'treder. Stimmenthaltung g:iJt als Abl·ehnung.

(11) Die Kultur.beirätegeben sich ihre Geschäfts
ordrl'ung mit Beschluß bei A·nwesenheit von minde
stens drei Viertel der Mdtglieder.

§ 7

Kulturbenchte

Die Landesregierung hat jähr~jch einen Kulturbe
rteht mit einer Darlegung der auf Gnmd dieses Ge
setzes durchqeführten Förderunqsrnaßnanmen her-

- - -

Kulturber.lchte

Die Landesregierung hat jähr~ich einen Kulturbe
r1cht mit einer Darlegung der auf Grund dleses Ge
setzes durchgeführten Förderunqsmaßrranmen her
auszugeben. Dieser Bericht ist den Abgeordneten
zum Burgenländischen Landtag und den Kulturbei
räten zu übermitteln,

§ 8

Dieses Gesetz tri·tl mU - In Kraft.
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Erläuterungen

1.

Um dem hohen Stellenwert der Kultur und Kultur
arbeit 'im Burgen~andgerecht zu werden, soH Vom
Landtag ein Gesetz zur Förderung der kulturellen
Tätig'~eit ,im Lande beschlossen werden. -Bei der De
finition des Kulburbegriffes wUl1da von jenem weiten
Kulturbegriff ausgegangen, wie 'er den Empfehlungen
des E'uroparares und den damit üoerelnstirnmenden
wiederholten Erklärungen des Bundesministers für
Unterricht und Kunst zugrundeHegt, wobei auch die
W'issenschaft durch dlese Definition erfaßt wird. Mit
diesem breiten Kultur.begrliff wir-d keine Kompetenz
rege~ung für die Kutturtörderunq geschaffen - die
-einze lnen Bereiche der Kulturförderong sind im § 2
des Entwurfs näher beschrieben -, sondern bringt
dleser das programmatische Bek-enntnis zur umfas
senden Bedeutung und zur dynamtschen Funktion
kulturellen Verhaltens zum Ausdruck, das lin alle Le
bensbereiche hineinwirkt und dle menschliche Ent
wicklung vorantreibt. Kulturelles Verhalten soll hiebei
nicht nur an ästhetischen Gesichtspunkten gemessen
werden, sondern sich vor altern an ethlschen und hu
manen Werten orientleren.

Dabei muß es als unumstößHche Maxime gelten,
daß das kulturelle Schaffen frei lst, daß der geistige
Freiraum, dessen [ede kulturetle Entwicklung bedarf,
unbedingt gewahrt wird. ~ulturförderung der öffent
lichen Hand soll nur subsidiären Charakter haben
und letztlich einen Beitrag zur Sicllerung dieser Frei
heit leisten.

Der Bewahrung und Pflege des kul~urellen Erbes
der Vergangenheit soll das zeitgenössische kulturel
le Schaffen ,g~eichwert~g gegenÜbergestellt werden.
Es ist Z~el dieser Bestrebung, die sch öpterische
Selbstentfaltung der Persönlicbkett durch kulturelle
Betätigung zu unterstützen und einer pmmer weiteren
Human~s'i'erung unserer Gesellschaft zu dienen. Im
Hinblick auf die Bedeutung der Arbeitswelt für die
kulturelle S:ituation einer Gesellschaft sindinsbeson
dere auch die Gestaltung der Arbeitsbediing'Ungen
sowie d*e gesamten Bestrebungen zur Humanisierung
der Arbeitswelt von dijesem Ziel umfaßt.

E·in welterer wesenUicher Bestandted des Entwur
fes, die Schaffung von Kulturbeiräten, erwächst dem
Bestreben, eine rnöqilchst breite Basis bei der Fest
legung der Prinzipien der ~ul~urförderung zu finden.
Da das Mäzenatentum früherer Jahrbunderte heute
vom Staat und damit von der AllgemeinheH über
nommen wurde, 'ist es ein fol'gerichUges Bemühen,
O\::~::HI \:iU~H,- \::J1le -1Trv'Jn \J....~i"""Ul~ t\;; l.:Jab-!";ÖJ.5l ~ci-'r ~-

legung der Prinzipien der ~unurförderung zu finden.
Da das Mäzenatentum früherer Jahrhunderte heute
vom Staat und damit von der Allgemeinheit über
nommen wurde, 'ist es ein fol'g,erichti'ges Bemühen,
eine sinnvolle Demokratisierung auch tim Bereich der
Kulturförderung zu erreichen. Fachleute und Kultur
schattenoeder einzelnen Barelche sollen be'i der Lö
sung der entsprechenden Fragen und Probleme be
ratend mitwirken.

lm HnnbHck darauf, daß mi·tdem vorUegenden Ent
wurf vor allem die b;sherige Kulturförderung des Lan
des auf eine gesetzHch·s Gr:undlage gestel ,lt werden
sotl, lst g,rundsätz\;ch ke,ine bedeutende finanzielle
Mehrbel·ast,ung des Landes zu erwarten.

Der vortiegende Gesetzesentwurf hat die Tätig
keU des t.anoeaats Träger von P"ivatrechten zum
Gegenstand und stOtzt sich -- mit Ausnahme der
Bestimmung des § 1 Abs. 4, die sich auf Art. 15 Abs. 1
B-VG gründet - in kompetenzrechtHcher Hinsicht auf
Art. 17 B-VG.

11.
Zu den elnzetnen Bestrmmungen des Entwurfes

wird folgendes ,ausgeführt :

Zu § 1:
Abs.1:

Die rn der vorlleqenden Bestimmul'l9 vorgenom
mene Definition versucht, dem diesem Gesetzentwurf
zugrundeUegenden umfassenden ~ulturbegriff ge
recht zu werden. Dabei 5011 sowohl das statische Mo
ment der histoslachen Gegebenheiten als auch das
dynamische Moment der Weiterentwicldung der Le
bensbedingungen, Lebensformen und WerWorstellun
,gen der Gesel'lschaft erfaßt werden.

Abs.2:

Nach dieser Bestimmung ist das Land verpflich
tet, ~u.Jt.urelle Tätigke!iten, die ,im Interesse des Lan
des Hegen, zu fördern. 'Dabei lst nicht ausgeschlos
sen, daß eine Förder:uog auch außerhalb des Landes
vorgenommen werden kann.

Abs.3:
Zweck der g'esetzf,ichen Regelung ist die Siche

J1ung der Fre;hei1 des kultur-ellen Schaffens durch Be
reitstellung entsprechender Förderungsmittel. Die
kultureUen Akt~vitäten bleiben damit frei von staat
~ichen Eingriffen und lenkenden Maßnahmen des
Landes; die volle Unabhängtgk·eit der kultureUen Tä
Ugk.::::;ten list damtt gewahrt.

Abs.4:
Das kulturelle Schaffen stellt einen wesentlichen

Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenlebens in
nerhalb der Gemeinde dar. Es soll daher niJcht nur
das Land, sondern auch dqe Gemeinde zu einer an
'gemessenen Förderung verpfUchtet seln, da nur dann
eine Verbreiterung der Kulturbasts gewährleis~t ist.
Diese Verpfl ;ichtung bedeutet aber ,gleichzeitig auch
den Auftrag an die LandespoJitti·k, die kommunale Kul
turpolii11i'k noch mehr als bisher zu fördern. Die Lei
stungen der Geme~nden fallen in 'ihren eigenen W~r

ktungsber~ch.

Zu § 2:
lUrpOlillll'K nocn menr ais oisner zu roroem. tne Lei
stunqen der Gerneinden fallen in 'ihren eigenen W~r

ktungsber~ch.

Zu § 2:
In dieser Bestimmung wird eine demonstrative

Aufzählung von Kulturbereichen, die der Kulturbegriff
des § 1 Abs. 1 umfaßt, vorgenommen.

Zu § 3:
Durch diese Bestimmung soll klarqesteltt werden,

daß eine Förderung nicht nur durch Gewährung von
Geldleistungen erfolgen kann, sondern auch durch
verschiedenartige Unterstützungsmaßnahmen mög
lieh 'ist.
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Zu § 5:

Die Bedeutung deskutturellen Schaffens für die
gesel'lschaftliche Fortentwicldung ertoroert eine brei
te Basis des Konsenses. Dieser Konsens ist den zelt
gemäßen VOl"Stelfungen eines demokratisch organi
sierten Gemeinwesens entsprechend durch di'8 Ein
beziehung von nichtbeamteten Personen In den Ent
scheidungspro21eß zu finden. Auf dem -Gebi1ete des
~ulturelilen Schaffens ertüllen diese A'ufgabe die Kul
turbeliräte. Dle ;nihnen vertretenen Fach~ute und
Kulturschaffende sollen durch Ihre Bera~ung der Lan- ,

desregierung bei der Handhabung der Förderunqs
prinzip,ien an e~ner bestmögl:ichen Förderungseffi
zienz mltwlrken. ste sollen über Vorschlag des für
dre kulturellen Angefegenheiten zuständigen Mitglie
des der Landesregierung von der Landesregierung
bestetlt werden.
Zu § 6:

O-i'6 GeschäftssteHe der Kliiturbeiräte list die nach
der Geschäftsresint.ei'lung ,des Amtes der Landesregie
rung für die Förderung der Kultur 21us1!ändige Abtei
lung.


